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1. Geltungsbereich  

Die nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen (AVB) gelten für jegliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH 
(nachfolgend „BUGA Koblenz 2011 GmbH“), Kastor-
pfaffenstraße 21, 56068 Koblenz und deren Ver-
tragspartner (nachfolgend „Partner“).  

 
2. Grundlagen der Zusammenarbeit 

2.1. Wohlverhalten: Jede Vertragspartei wird die Interes-
sen der anderen so weit wie möglich wahren. Die 
Vertragsparteien werden insbesondere alles unter-
lassen, was dem Ruf des anderen schadet oder 
schaden könnte. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. 

2.2. Unterrichtung: Die Vertragsparteien werden sich 
gegenseitig umgehend über alle Umstände, die für 
die Durchführung dieses Vertrages von Bedeutung 
sein könnten, unterrichten. Maßnahmen mit Öffent-
lichkeitswirkung sind grundsätzlich zuvor mit der an-
deren Vertragspartei abzustimmen. 

2.3. Vertraulichkeit: Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, die ihnen im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag und seiner Durchführung mitgeteilten oder sonst 
bekannt gewordenen, geheimhaltungsbedürftigen 
Daten und Informationen vertraulich zu behandeln, 
nur für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden. 
An Dritte dürfen solche Informationen nur nach je-
weils gegenseitiger, vorheriger und schriftlicher Zu-
stimmung weitergegeben werden. Außerdem sind sie 
insoweit zu offenbaren, als dies aus rechtlichen 
Gründen zwingend erforderlich ist. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich, einander unverzüglich davon 
in Kenntnis zu setzen, welche Informationen sie 
wann an welche Dritte weitergegeben haben. Die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. 

2.4. Planung auf dem Gelände der Bundesgartenschau - 
Schnittstelle Partner und Planer: Dem Partner ist be-
kannt, dass die BUGA Koblenz 2011 GmbH auf dem 
BUGA-Gelände eigene Planer bzw. eigene Bauleiter 
einsetzt. Diese werden ausschließlich von der BUGA 
Koblenz 2011 GmbH beauftragt. Vor diesem Hinter-
grund wird festgestellt, dass die Planungshoheit auf 
dem BUGA-Gelände ausschließlich der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH obliegt.  

 
3. Leistungen der BUGA Koblenz 2011 GmbH 

3.1. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH fördert die Planung 
und Durchführung des beschriebenen Projektes, ins-
besondere wird sie über alle anstehenden Fragen 
zeitnah entscheiden. Folgende Leistungen werden 
von der BUGA Koblenz 2011 GmbH erbracht: 

3.1.1. grundsätzliche Entwicklung der Öffentlichkeitsar-
beit zur Bundesgartenschau Koblenz 2011, 

3.1.2. Einbeziehung der Partner als ein Schwerpunkt in 
die Öffentlichkeitsarbeit vor und während der Bun-
desgartenschau Koblenz 2011, 

3.1.3. Berücksichtigung der BUGA-Projekte bei Präsenta-
tionen der Tourismusorganisationen und –
verbände, 

3.1.4. Darstellung auf der Internetseite der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH unter der Voraussetzung der ge-
genseitigen Verlinkung, wenn dieses vertraglich 
gesondert vereinbart ist. 

3.2. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH trägt die Beiträge zur 
Künstlersozialkasse, soweit sie hierzu gesetzlich ver-
pflichtet ist. 

3.3. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH übernimmt die GE-
MA-Gebühren, soweit diese durch Maßnahmen in-
nerhalb des eintrittspflichtigen Geländes Bundesgar-
tenschau Koblenz 2011 entstehen und hierfür keine 
zusätzlichen Entgelte erhoben werden. 

3.4. Geltung weiterer Bedingungen: Bei Veranstaltungen 
außerhalb des Beitrages des Partners (Sonderveran-
staltungen) gelten die Auftrittsbedingungen der BU-
GA Koblenz 2011 GmbH. 

3.5. Umfasst das vereinbarte Projekt die Präsentation des 
Partners auf dem BUGA-Gelände, stellt die BUGA 
Koblenz 2011 GmbH diesem entsprechend dem 
Charakter des Projektes grds. kostenlos eine 
Ausstellungs- bzw. Veranstaltungsfläche zur Verfü-
gung, sofern nicht die Parteien abweichend etwas 
anderes vereinbaren, insbesondere hinsichtlich der 
Kosten. Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimm-
ten Fläche besteht nicht. Die Größe, die Verortung 
der Fläche, die Ausstellungsbedingungen und Ein-
passung in das Ausstellungskonzept der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH sowie die damit verbundenen Kos-
ten für den Partner sind Gegenstand einer separaten 
Vereinbarung. 

3.6. Die von der BUGA Koblenz 2011 GmbH angestreb-
ten Besucherzahlen sind weder zugesichert noch 
Vertragsgrundlage. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH 
haftet in keiner Weise für das Nichterreichen der an-
gestrebten Besucherzahlen. 

 
4. Leistungen des Partners 

Der Beitrag des Partners ergibt sich aus dem Ver-
trag. 

4.1. Konzeption: Der Partner hat das Thema seines 
Projektes /seiner Veranstaltung inhaltlich aufzuberei-
ten und eine entsprechende Konzeption zu erstellen. 
Diese Konzeption wird von dem Partner auch noch 
nach Vertragsabschluss weiterentwickelt und die ent-
sprechend aktualisierte Form der BUGA Koblenz 
2011 GmbH zur Kenntnis gebracht. Die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH kann dem Konzept, sofern keine 
anderweitige Regelung getroffen wurde, innerhalb 
von 3 Wochen nach Vorlage widersprechen.  

4.2. Kosten: Der Partner erbringt die Konzepterarbeitung 
seines Beitrags auf eigene Kosten und trägt alle im 
Zusammenhang mit deren Weiterentwicklung, der 
Realisierung und dem Betrieb anfallenden oder ver-
anlassten Kosten und Honorare selbst.  

4.3. Produktion, Betrieb und Rückbau: Die Leistung des 
Partners (auch in personeller Hinsicht bezüglich der 
Betreuung des Projektes, Anzahl und Dauer von Füh-
rungen etc.) bestimmt sich nach dem Vertrag und 
nach dem Projekt/der Veranstaltung. 

4.3.1. Der Partner garantiert, dass  
- die Finanzierung des Ausstellungsbeitrags 

bei Vertragsunterzeichnung gesichert ist; 
- der Ausstellungsbeitrag spätestens am 15. 

März 2011 gemäß der Konzeption fertigge-
stellt und betriebsbereit ist; 

- der Betrieb des Ausstellungsbeitrags über 
den gesamten Veranstaltungszeitraum der 
BUGA Koblenz 2011 aufrechterhalten wird; 

- die Zugänglichkeit des Projektes nach Maß-
gabe dieses Vertrages und entsprechend 
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dem Charakter des Projektes jederzeit und 
uneingeschränkt gegeben ist. 

4.3.2. Der Partner wird seinen Beitrag während des 
Veranstaltungszeitraums unterhalten, reinigen, or-
ganisieren und auf eigene Kosten alle notwendigen 
Genehmigungen und Versicherungen besorgen. 
Nach Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 
2011 hat der Partner seinen Beitrag auf dem BU-
GA-Gelände umgehend, spätestens jedoch bis 30. 
Oktober 2011 auf eigene Kosten wieder abzubau-
en. 

4.3.3. Im Falle von Schäden, insbesondere durch Unwet-
ter, sichern sich die Vertragsparteien gegenseitige 
Unterstützung zu. Die Verantwortung für den Aus-
stellungsbeitrag trägt dabei der Partner. Sollte der 
Ausstellungsbeitrag, egal wie oder durch wen, be-
schädigt werden, werden die beiden Vertragspart-
ner gemeinsam den Schaden besichtigen und auf-
nehmen. Der Schaden ist durch den Partner um-
gehend zu beseitigen, es sei denn, die Vertrags-
parteien treffen im Einzelfall eine anderweitige 
Vereinbarung.  

4.3.4. Der Partner stellt sich über ein Hinweisschild dar. 
Die Finanzierung solcher Schilder erfolgt durch den 
Partner. Inhalt eines solchen Schildes kann insbe-
sondere der Projektname, Betreiber, öffentliche 
Projektförderer (wie EU, Bund, Land, Kommune 
etc.) mit Logos sein. Eigene Sponsoren des Part-
ners (Subsponsoren) können im Fließtext ohne 
Logo benannt werden. Die Partner haben bei der 
Auswahl der Subsponsoren die Exklusivrechte der 
Sponsoren der BUGA Koblenz 2011 GmbH zu be-
achten. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH kann Sub-
sponsoren widersprechen. Der Partner wird die 
Hinweisschilder vorab mit der BUGA Koblenz 2011 
GmbH, insbesondere hinsichtlich Gestaltung und 
Inhalt, abstimmen. Die Freigabe der Schilder durch 
die BUGA Koblenz 2011 GmbH ist erforderlich. Die 
BUGA Koblenz 2011 GmbH wird mit dem Partner 
gemeinsam einen Standort für das Schild vereinba-
ren. 

4.4. Der Partner ist in allen Phasen des Projektes an die 
Gestaltungsrichtlinien der BUGA Koblenz 2011 
GmbH gebunden. Fragestellungen zur Gestaltung, 
die durch die Gestaltungsrichtlinien nicht abgedeckt 
sind, werden im gegenseitigen Einvernehmen zwi-
schen den Vertragsparteien entschieden und schrift-
lich festgehalten. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH 
kann hinsichtlich der Grundzüge der Gestaltung der 
Schilder und deren Größe Richtlinien festlegen, an 
welche alle Partner gebunden sind. 

4.5. Der Partner wird Anregungen der BUGA Koblenz 
2011 GmbH bei seiner Leistungserbringungen be-
rücksichtigen und etwaige Bedenken hiergegen der 
BUGA Koblenz 2011 GmbH unverzüglich schriftlich 
mitteilen; er hat die vereinbarten Leistungen vor ihrer 
endgültigen Ausarbeitung mit der BUGA Koblenz 
2011 GmbH und den anderen fachlich Beteiligten 
abzustimmen. Der Partner hat sich rechtzeitig zu 
vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche 
Hindernisse und Bedenken entgegenstehen. 

 
5. Herausgabeanspruch der BUGA Koblenz 2011 

GmbH 

Wurden dem Partner von der BUGA Koblenz 2011 
GmbH Unterlagen überlassen, sind diese der BUGA 
Koblenz 2011 GmbH spätestens nach Projektbeen-
digung zurückzugeben. Sie dürfen nicht weiterver-
wendet werden. Zurückbehaltungsrechte sind ausge-
schlossen. 

 
6. Urheberrecht 

6.1. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH räumt dem Partner 
das einfache und nicht übertragbare Recht ein, für 
seinen Projektbeitrag den vertraglich vereinbarten Ti-
tel in seiner Imagewerbung zu verwenden. Der Part-
ner hat das Recht, das Logo der BUGA Koblenz 
2011 GmbH im Sinne eines Partner-Logos, entspre-
chend der Gestaltungsrichtlinien (CD-Manual BUGA 
Koblenz 2011 GmbH) zu nutzen. Für alle Projekte, 
für die das BUGA-Logo verwendet wird, wird der Pro-
jektpartner im Vorfeld die Freigabe (schriftliche Zu-
stimmung) der BUGA Koblenz 2011 GmbH einholen.  

6.2. Der Partner überträgt der BUGA Koblenz 2011 
GmbH hinsichtlich überlassener Unterlagen, etc. ein 
einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nut-
zungsrecht für alle bekannten Verwertungsarten. Er 
garantiert, dass das zur Verfügung gestellte Material 
frei von Rechten Dritter ist und stellt die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH von Ansprüchen Dritter frei, die die-
se aus der Verletzung bestehender Rechte an den 
überlassenen Unterlagen gegenüber der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH geltend machen. Die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH sichert dem Veranstalter zu, dass 
diese Unterlagen etc. ausschließlich für die Öffent-
lichkeitsarbeit und Werbung der Bundesgartenschau 
Koblenz 2011 verwendet werden. Die BUGA Koblenz 
2011 GmbH respektiert ausdrücklich das Urheber-
recht des Partners an diesen Unterlagen. Eine Pflicht 
zur Verwendung der Unterlagen besteht jedoch nicht. 
Der Partner erkennt an, dass eine Verpflichtung der 
BUGA Koblenz 2011 GmbH zur Namensnennung 
des Partners nicht besteht. 

6.3. Soweit Projektergebnisse urheberrechtlich geschütz-
te Werke sind, räumt der Partner der BUGA Koblenz 
2011 GmbH hieran das, zeitlich und räumlich unbe-
schränkte Nutzungsrechte für alle bekannten Verwer-
tungsarten ein. Dazu gehört insbesondere das Recht, 
Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umges-
taltungen vorzunehmen, die Arbeitsergebnisse im O-
riginal oder in abgeänderter, bearbeiteter oder um-
gestalteter Form zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, 
zu verbreiten oder vorzuführen über Fernleitungen 
oder Drahtlosübertragung und zum Betrieb von DV-
Anlagen und -Geräten zu nutzen. Hierfür fallen keine 
Kosten an. Zur vollständigen und teilweisen Aus-
übung der vorstehenden Rechte bedarf es keiner 
weiteren Zustimmung seitens des Partners. Diese 
Nutzungsrechte verbleiben der BUGA Koblenz 2011 
GmbH auch nach Beendigung des Vertrages. 

6.4. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH ist ohne Einholung 
weiterer Zustimmungen befugt, die vorstehenden 
Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen 
oder Dritten entsprechende Rechte einzuräumen.  

 
7. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Vertragsparteien sind an einer sich gegenseitig 
unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit, entsprechen-
den Werbemaßnahmen und Sponsorarbeit interes-
siert. Die notwendige Öffentlichkeitsarbeit zur Bewer-
bung des Projektes obliegt hierbei grundsätzlich dem 
Partner, es sei denn, die BUGA Koblenz 2011 GmbH 
ist nach diesem Vertrag für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Der Partner wird seinen Teil der Öffent-
lichkeitsarbeit auf eigene Kosten betreiben und sei-
nen Beitrag in diesem Fall im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung vermarkten. 
 
Der Partner wird das Logo der BUGA Koblenz 2011 
GmbH in seiner gesamten Öffentlichkeitsarbeit zur 
Veranstaltung bzw. zum Projekt verwenden. 
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7.1. Bindung an Gestaltungsrichtlinien 

Der Partner ist bei der Verwendung des Logos bzw. 
des Namens der BUGA Koblenz 2011 GmbH an die 
Gestaltungsrichtlinien (CD-Manual) der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH gebunden. Dieses gilt vor allem für 
die Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Veröffentli-
chungen, Werbemaßnahmen, aber auch Sponsoring 
etc.).  

Weicht der Partner von den im CD-Manuel festgeleg-
ten Vorgaben ab, hat er das entsprechende Werk 
umgehend auf seine Kosten zurückzuziehen. Die 
BUGA Koblenz 2011 GmbH kann jede weitere Veröf-
fentlichung untersagen. Sie hat in einem solchen Fall 
Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz.  

 
7.2. Veröffentlichungen (Druckerzeugnisse u.a.) 

Der Partner wird vor Aufnahme der Fertigung die 
Werbemittel für die Imagewerbung (insbesondere vor 
Drucklegung oder Fertigung, Vorlagen, Druckvorla-
gen, Muster und Layouts der beabsichtigten Image-
werbemittel, etc.) der BUGA Koblenz 2011 GmbH 
vorlegen. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH kann der 
Veröffentlichung widersprechen, sofern sie hieran ein 
berechtigtes Interesse hat, insbesondere wenn die 
geplante Veröffentlichung im Widerspruch zu den 
Gestaltungsrichtlinien der BUGA Koblenz 2011 
GmbH steht oder inhaltliche Mängel aufweist. Erfolgt 
ein solcher Widerspruch nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Vorlage, gelten das Werbemittel und seine 
Veröffentlichung als genehmigt. Ohne Genehmigung 
der BUGA Koblenz 2011 GmbH veröffentlichte Me-
dien und Werbemittel müssen auf Kosten des Part-
ners zurückgezogen werden, wenn die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH dieses verlangt. Die BUGA Koblenz 
2011 GmbH erhält von jeder Veröffentlichung bzw. 
von jedem Werbemittel kostenlose Probeexemplare. 

7.3. Eigenes Werben der Partner 
Der Partner wird neben seinem Projekt mit Ausnah-
me des Hinweisschildes gem. Punkt 4.3.4. dieser 
AVB nichts weiter aufstellen, anbringen oder in sons-
tiger Weise werbend in Erscheinung treten. An Ge-
bäuden der BUGA Koblenz 2011 GmbH (insbeson-
dere „Info-Boxen“) darf nichts außen angebracht 
werden. Der Partner kann jedoch innerhalb seines 
Beitrages Druckerzeugnisse in geeigneter Weise 
auslegen. 

Der Partner erarbeitet in Abstimmung mit der BUGA 
Koblenz 2011 GmbH das Ausstellungskonzept. Die 
BUGA Koblenz 2011 GmbH kann diesem widerspre-
chen, sofern sie hieran ein berechtigtes Interesse 
hat. 

7.4. Der Partner überträgt der BUGA Koblenz 2011 
GmbH das nicht-exklusive und kostenlose Recht zur 
Bewerbung des Projektes sowie des Veranstalters. 
Der Veranstalter stellt der BUGA Koblenz 2011 
GmbH auf Anforderung Unterlagen zur Verfügung, 
die geeignet sind, die BUGA Koblenz 2011 GmbH als 
Ganzes und das Projekt im Besonderen durch z.B. 
Anzeigen, Plakate, Außenwerbung, Rundschreiben, 
Broschüren, Kataloge, Bücher, Pressemitteilungen, 
Internetpublikationen, offizielle Publikationen der 
BUGA Koblenz 2011 GmbH, das Besucher-
Informationssystem, CD-ROM, Videos, Filme, das 
Fernsehen und Audio/Radio etc. zu fördern. Diese 
Unterlagen können z.B. sein: Texte, Entwürfe, Zeich-
nungen, Pläne, Fotografien, Videomaterial, Animati-
on/Virtual-Reality-Videos sowie sogenannte O-Töne 
(Interviews) über Ausstellungsbauten und -Beiträge 
zur BUGA Koblenz 2011 GmbH, als auch allgemeine 
Informationen über Land und Leute. Die BUGA Kob-

lenz 2011 GmbH oder von der BUGA Koblenz 2011 
GmbH Beauftragte sind berechtigt, diese Unterlagen 
kostenfrei für die oben aufgeführten Zwecke zu ver-
wenden. 

7.5. Pressearbeit 
Alle Presseveröffentlichungen (beispielsweise in 
Print, Funk, Internet usw.) in denen die Bundesgar-
tenschau Koblenz 2011 genannt wird, müssen recht-
zeitig, mindestens jedoch 14 Tage vor der Veröffent-
lichung mit der BUGA Koblenz 2011 GmbH abge-
stimmt werden. Presseveröffentlichungen (Texte und 
Fotos) für das Internet sind mindestens drei Ar-
beitstage vor Veröffentlichung mit der BUGA Koblenz 
2011 GmbH abzustimmen. 

Bei allen Presseveröffentlichungen, die mit der BUGA 
Koblenz 2011 GmbH gemeinsam herausgegeben 
werden, ist das LOGO der BUGA Koblenz 2011 
GmbH zu verwenden. Die grafische Platzierung er-
folgt nach den Gestaltungsrichtlinien (CD-Manual) 
des Partners und denen der BUGA Koblenz 2011 
GmbH. Sollte dabei keine Übereinstimmung zu erzie-
len sein, verzichtet der Partner auf sein jeweiliges 
LOGO. 

In allen Presseveröffentlichungen werden ausschließ-
lich die jeweiligen Ansprechpartner für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit genannt. Sollte es aus der Sicht 
eines Partners notwendig sein, weitere Ansprech-
partner zu nennen, wird dies rechtzeitig, mindestens 
jedoch 2 Wochen vor der Presseveröffentlichung be-
sprochen. Dies gilt auch für die Nennung von An-
sprechpartner auf Pressekonferenzen. 

Pressetexte von Dritten stehen der BUGA Koblenz 
2011 GmbH für die Pressemappe mindestens 48 
Stunden vor Veröffentlichung zur Verfügung. 

7.6. Ausstellungen, Vorträge, Symposien etc. 
Ausstellungen, Vorträge bzw. Symposien und sonsti-
ge Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Pro-
jektbeitrag sind von den beiden Vertragsparteien 
ausdrücklich gewünscht und grundsätzlich im Rah-
men der Gegebenheiten möglich, um den Bekannt-
heitsgrad des Projektes, der Bundesgartenschau 
Koblenz 2011 und des Veranstalters zu steigern. 
Sollte eine solche Veranstaltung angestrebt werden, 
so sind deren Ausgestaltung und die zugrunde lie-
genden Absprachen bzw. Regelungen Gegenstand 
einer gesondert abzuschließenden, schriftlichen Ver-
einbarung zwischen den Vertragsparteien. 

7.7. Sollte der Veranstalter einen Fördermittelantrag 
stellen, wird er diesen in jedem Fall der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH vor Antragstellung vorlegen. Diese 
kann innerhalb von drei Wochen ab Vorlage Ände-
rungen des Antragstextes verlangen, die der Veran-
stalter entsprechend berücksichtigen wird. 

7.8. Sponsoring  
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Wer-
ben von Sponsoren im beiderseitigen Interesse liegt. 
Wirbt der Partner potentielle Fördermittelgeber oder 
Sponsoren, so hat er die BUGA Koblenz 2011 GmbH 
hierüber frühzeitig und in jedem Fall vor einem mögli-
chen Vertragsschluss zu informieren. 

7.8.1. Handelt es sich um einen Sponsor bzw. Fördermit-
telgeber, der sich nur beim Partner, nicht aber auf 
dem BUGA-Gelände präsentieren will, kann die 
BUGA Koblenz 2011 GmbH grundsätzlich nur in-
nerhalb von drei Wochen ab Anzeige einer solchen 
Partnerschaft in besonderen Ausnahmefällen wi-
dersprechen, wenn hierfür ein besonderer Grund 
vorliegt bzw. sie ein berechtigtes Interesse nach-
weisen kann. Ein Widerspruch ist auch möglich, 
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wenn die BUGA Koblenz 2011 GmbH später 
Kenntnis von Umständen erlangt, die eine solche 
Partnerschaft aus ihrer Sicht unmöglich erscheinen 
lassen.  

7.8.2. Bei Sponsoren bzw. Fördermittelgeber, die sich im 
Zusammenhang mit dem Projekt auf dem BUGA-
Gelände präsentieren wollen, bedarf es vor einer 
entsprechenden Vereinbarung der schriftlichen Zu-
stimmung der BUGA Koblenz 2011 GmbH. Diese 
kann bei berechtigtem Interesse verweigert wer-
den. Ohne eine solche Zustimmung ist eine Er-
wähnung des Sponsors/Fördermittelgebers auf 
dem Ausstellungsgelände und in Veröffentlichun-
gen jedweder Art (inkl. Internet, DVD, sms etw.) 
nicht möglich.  

7.8.3. Der Partner hat seine Bindung an die Gestaltungs-
richtlinien der BUGA Koblenz 2011 GmbH unver-
ändert an seine anderen Partner (z.B. Sponsor) 
weiterzugeben. Für alle Projekte, für die das BU-
GA-Logo verwendet wird, muss die schriftliche Zu-
stimmung (Freigabe) der BUGA Koblenz 2011 
GmbH vorliegen. Veröffentlichungen des Sponsors 
etc., bei denen das Logo der BUGA Koblenz 2011 
GmbH oder der Name der BUGA Koblenz 2011 
GmbH verwendet wird, werden sofort untersagt 
und müssen unterlassen werden, wenn sich der 
Sponsor oder sonstige Partner nicht an die Vorga-
ben der BUGA-Gestaltungsrichtlinien hält bzw. die 
Freigabe nicht erteilt wurde. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz bleibt unberührt. 

 
8. Internet 

Die Vertragsparteien streben die Nutzung des Medi-
ums Internet zur Unterstützung der Öffentlichkeitsar-
beit an.  

8.1. Die durch die BUGA Koblenz 2011 GmbH veröffent-
lichten Texte des Vertragspartners sind jeweils frem-
de Inhalte, für die der jeweils andere Vertragspartner 
nicht verantwortlich ist. Die Vertragsparteien sind 
verpflichtet, keine Inhalte zu veröffentlichen, die ge-
gen bestehende Gesetze (insbesondere Strafrecht, 
Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, etc.) verstoßen o-
der die Rechte Dritter verletzen (insbesondere Na-
mensrechte, Persönlichkeitsrecht, Markenrechte, 
etc.). Die Einstellung von Inhalten im Namen von 
Dritten, ohne deren ausdrückliche vorherige Zustim-
mung, ist unzulässig. Insbesondere dürfen ohne vor-
herige Einwilligung des Betroffenen keine Telefon-
nummern oder Adressen veröffentlicht werden.  

8.2. Inhaltskontrolle: Die BUGA Koblenz 2011 GmbH ist 
nicht verpflichtet, entsprechende Inhalte auf ihre 
rechtliche Zulässigkeit und auf eine mögliche Verlet-
zung von Rechten Dritter hin zu überprüfen. Erhält 
sie Kenntnis von unzulässigen Inhalten oder etwai-
gen Rechtsverletzungen, ist sie berechtigt, nach ih-
rem Ermessen die Texte ganz oder teilweise ohne 
vorangegangene Benachrichtigung wieder zu lö-
schen oder die Abrufbarkeit des Textes zu sperren. 
Ein Recht zur Löschung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Texte oder sonstige übermittelte Daten 
rechts- oder sachwidrigen Inhalt haben, die Rechte 
Dritter verletzen und/oder gegen diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verstoßen. Der Partner kann 
in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen die BUGA 
Koblenz 2011 GmbH geltend machen.  

8.3. Haftungsfreistellung: Der Partner stellt die BUGA 
Koblenz 2011 GmbH von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die diese gegen die BUGA Koblenz 2011 GmbH 
aufgrund der vom Partner zur Veröffentlichung über-
mittelten Inhalte geltend machen. Die Rechtsverteidi-

gung gegen derartige Ansprüche bleibt der BUGA 
Koblenz 2011 GmbH vorbehalten. Der Partner unter-
stützt die BUGA Koblenz 2011 GmbH bei der Abwehr 
solcher Ansprüche, insbesondere durch sämtliche 
zur Verteidigung erforderlichen Informationen. Der 
Partner ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der 
der BUGA Koblenz 2011 GmbH durch die erfolgrei-
che Inanspruchnahme durch Dritte entsteht. Hierzu 
zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.  

8.4. Links: Die BUGA Koblenz 2011 GmbH weist darauf 
hin, dass sie keinen Einfluss auf die Gestaltung und 
die Inhalte von gelinkten Fremdseiten hat. Deshalb 
distanziert sie sich ausdrücklich von sämtlichen Inhal-
ten aller gelinkten Fremdseiten. 

8.5. Viren, Würmer und Trojaner: Die Vertragsparteien 
haften dafür, dass gegebenenfalls übermittelte Da-
teien frei von Viren, Würmer, Trojaner u.ä. sind. Da-
teien mit Viren etc. können gelöscht werden, ohne 
dass dem Vertragspartner hieraus Ansprüche zuste-
hen. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH behält sich Er-
satzansprüche wegen Schäden, die durch Viren etc. 
verursacht sind, vor.  

8.6. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass es 
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht mög-
lich ist, alle Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit 
dem Medium Internet auszuschließen. Aus diesem 
Grund übernehmen sie jeweils gegenseitig keine 
Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere 
für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit 
der Daten und für die vollständige und fehlerfreie 
Wiedergabe der jeweils eingestellten Inhalte. 

 
9. Rahmenbedingungen 

9.1. Genehmigungen etc.: Der Partner ist, soweit er auf 
dem BUGA-Gelände einen eigenen Beitrag errichtet 
bzw. Veranstaltungen durchführt, für die Einhaltung 
rechtlicher, bauaufsichtlicher und sicherheitstechni-
scher u.ä. Anforderungen bzw. Vorgaben zu seinem 
Beitrag verantwortlich, insbesondere zur Statik, 
Brand- und Schallschutz. Notwendige Genehmigun-
gen sind vom Partner einzuholen. Er stellt die BUGA 
Koblenz 2011 GmbH von Ansprüchen Dritter frei, die 
aus entsprechenden Verletzungen resultieren. 

9.2. Abfälle /Müll: Der Partner ist, soweit er auf dem 
BUGA-Gelände einen eigenen Beitrag errichtet bzw. 
Veranstaltungen durchführt, für die umgehende Be-
seitigung seiner und der mit seinem Beitrag verbun-
denen Abfälle verantwortlich. Die BUGA Koblenz 
2011 GmbH wird ihm ggf. einen Deponieplatz be-
nennen. Das BUGA-Gelände ist von Abfall rein zu 
halten. Kommt der Partner einer Aufforderung zur 
Abfallbeseitigung mit angemessener Fristsetzung 
nicht nach, so können die Abfälle des Partners auf 
seine Kosten beseitigt werden. Sollte die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH ein Entsorgungskonzept erstellen, 
so führt Partner die Abfallentsorgung nach diesem 
Konzept durch. 

9.3. Wartungsarbeiten, An- und Ablieferung, Müllentsor-
gung etc., die den Ausstellungsbetrieb der Bundes-
gartenschau beeinflussen (z.B. PKW- oder LKW-
Zufahrt), dürfen ausschließlich außerhalb der Ein-
lasszeiten des BUGA-Geländes (tgl. 09:00-20:00 
Uhr) durchgeführt werden. Dies gilt nicht für unvor-
hergesehene Störungen, die zu einer wesentlichen 
Einschränkung des Betriebes des Beitrages führen 
oder im Notfall. In den letztgenannten Fällen haben 
sich die Parteien vorab über einen Einsatzplan zu 
verständigen. 

9.4. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Arbeiten mit 
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Großgeräten grundsätzlich nicht gestattet sind, es sei 
denn, sie erfolgen in Absprache mit der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH. 

9.5. Der Partner darf auf dem Gelände weder Proben 
verschenken, noch Produkte jedweder Art verkaufen. 
Ein Ausschank (Gastronomie, Bistro etc.) ist eben-
falls untersagt. Hierbei ist es unerheblich, ob der 
Ausschank gegen Entgelt oder unentgeltlich erfolgen 
soll. 

9.6. Der Partner darf auf dem Gelände der Bundesgar-
tenschau keine Lagerflächen und keine Bauten er-
richten. Hierzu zählen auch Überdachungen, Planen 
und ähnliches. 

9.7. Die Außengestaltung aller Bauten auf dem BUGA-
Gelände obliegt der BUGA Koblenz 2011 GmbH. An 
den Bauten (insbesondere den Modulbauten) darf 
außen nichts angebracht oder verändert werden. 

9.8. Vertragsstrafen: Bei Verstoß des Partners gegen die 
Vereinbarungen in den Punkten 9.2. bis 9.7. dieses 
Vertrages ist für jeden angebrochenen Tag der Zuwi-
derhandlung bzw. jede einzelne Zuwiderhandlung ei-
ne Vertragsstrafe in Höhe von € 5.000 an die BUGA 
Koblenz 2011 GmbH zu zahlen. 

9.9. Freiheit und Identität der künstlerischen Aussage: Es 
wird darauf hingewiesen, dass die BUGA Koblenz 
2011 GmbH in der künstlerischen und organisatori-
schen Gestaltung des Projektes frei ist und in diesem 
Zusammenhang keinem Weisungsrecht seitens des 
Partners unterliegt. 

9.10. Der Veranstaltungszeitraum der Bundesgartenschau 
dauert vom 15. April 2011 bis zum 16. Oktober 2011. 

 
10. Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung 

10.1. Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide 
Vertragsparteien in Kraft.  

10.2. Beide Vertragsparteien können, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, den Vertrag nur aus wichtigem Grund 
kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn 

10.2.1. das Projekt nicht durchgeführt oder nicht weiterge-
führt wird; 

10.2.2. die andere Partei grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gegen ihr obliegende wesentliche Hauptleistungs-
pflichten verstößt. Ein Verstoß des Partners liegt 
insbesondere dann vor, wenn kein Nachweis der 
gesicherten Finanzierung besteht, bei nicht termin-
gerechter Eröffnung des Ausstellungsbeitrags so-
wie bei vorzeitiger Schließung des Ausstellungs-
beitrags vor und während der Dauer der Bundes-
gartenschau Koblenz 2011; 

10.2.3. die jeweilige Partei gegen gesetzliche Vorschriften 
verstößt, die für die Durchführung dieses Vertrages 
maßgeblich sind; 

10.2.4. der Partner seine Zahlungen einstellt bzw. über-
schuldet ist oder das Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt 
oder ein solches Verfahren eröffnet oder dessen 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 

10.3. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsver-
hältnisses bleiben insbesondere die Ansprüche der 
Vertragsparteien aus den Ziffern 5 und 6 dieser Be-
dingungen unberührt. 

 

11. Haftung, Verjährung und Versicherung 

11.1. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche der 
BUGA Koblenz 2011 GmbH richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes vereinbart ist. 

11.2. Die Haftung der Vertragsparteien ist ausgeschlossen, 
soweit sie nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Vertragspartners oder seiner gesetzlichen Ver-
treter, Organe, Angestellten bzw. Erfüllungsgehilfen 
beruht und eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
wurde. Ist eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
worden, ist die Haftung auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftungs-
beschränkung der BUGA Koblenz 2011 GmbH um-
fasst auch die Schadenersatzansprüche aller Perso-
nen gegen die BUGA Koblenz 2011 GmbH, die der 
Sphäre des Partner zuzurechnen sind und die sich in 
Ausübung der sich aus diesem Vertrag ergebenen 
Rechte auf dem BUGA-Gelände vor, während oder 
nach der Bundesgartenschau Koblenz 2011 befin-
den. 

11.3. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH haftet nicht für tech-
nische Störungen, deren Ursache nicht in ihrem Ver-
antwortungsbereich liegt, und nicht für Schäden 
durch höhere Gewalt. Eine Haftung der BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH ist insbesondere ausgeschlossen, 
wenn die Veranstaltung „Bundesgartenschau Kob-
lenz 2011“ und/oder der Partner insgesamt oder teil-
weise aus Gründen höherer Gewalt oder aus Grün-
den, die die BUGA Koblenz 2011 GmbH nicht zu ver-
treten hat, vereitelt wird. 

11.4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten für vertragli-
che wie auch außervertragliche Ansprüche. Unbe-
rührt bleibt die Haftung aufgrund zwingender gesetz-
licher Vorschriften sowie für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

11.5. Die BUGA Koblenz 2011 GmbH haftet ausdrücklich 
nicht für die Erreichung der vom Partner verfolgten 
werblichen oder sonstigen Ziele und Erfolge. Sie ü-
bernimmt auch keine Verantwortung für das Gelingen 
des Projektes (z.B. BUGA-Außenstandortes) bzw. für 
die Realisierung etwaiger Gewinnerwartungen sowie 
für in Aussicht genommene Besucherzahlen bzw. 
Verluste des Partners, die aus der Teilnahme an der 
Bundesgartenschau Koblenz 2011 als Partner resul-
tieren.  

11.6. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, 
dass der Partner für die Organisation und Durchfüh-
rung der BUGA Koblenz 2011 GmbH keine Verant-
wortung trägt. Dem Partner obliegen aber alle mit 
seiner Teilnahme an der BUGA Koblenz 2011 GmbH 
verbundenen Verkehrssicherungspflichten. Soweit 
durch eine Verletzung der dem Partner obliegenden 
Verkehrssicherungspflichten Rechte Dritter beein-
trächtigt werden, hat der Partner die BUGA Koblenz 
2011 GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei-
zustellen. 

11.7. Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Partner 
verlangen, an der Schadensbeseitigung beteiligt zu 
werden. Dies gilt nicht, soweit es der BUGA Koblenz 
2011 GmbH, bspw. aus Gründen, die in der Person 
des Partners liegen, nicht zuzumuten ist. 

11.8. Alle Ansprüche der Vertragsparteien gegeneinander 
verjähren spätestens am 30. Juni 2012.  

11.9. Der Partner ist für die Absicherung des Projektes 
zuständig. Es wird ihm der Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung ggf. auch sonstiger 
Versicherungen empfohlen.  
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12. Schiedsgerichtsvereinbarung 

12.1. Alle Streitigkeiten aus dem Vertrag zwischen dem 
Partner und der BUGA Koblenz 2011 GmbH werden 
unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
durch ein Schiedsgericht entschieden. Dieses gilt 
auch für Streitigkeiten über die Wirksamkeit, Durch-
führung und Beendigung des Partnervertrages, ein-
zelner Vertragsbestimmungen, Nebenverträge oder 
etwaiger Nachträge. Schließlich werden auch Strei-
tigkeiten über die eigene Zuständigkeit und über die 
Wirkung und Auslegung dieser Schiedsvereinbarung 
sowie etwaiger Nachträge durch das Schiedsgericht 
entschieden. 

12.2. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, 
nämlich zwei beisitzenden Schiedsrichtern und einem 
Vorsitzenden. Jede Partei bestellt einen beisitzenden 
Schiedsrichter. Die von den Parteien bestellten 
Schiedsrichter bestellen einen Vorsitzenden, der die 
Befähigung zum Richteramt nach den Vorschriften 
der Bundesrepublik Deutschland haben muss. 
Kommt keine Einigung zustande, so ernennt der Prä-
sident der IHK Koblenz den Vorsitzenden auf Antrag 
der Schiedsrichter. 

12.3. Das Schiedsgericht tagt in Koblenz. Die Parteien sind 
vor dem Schiedsgericht mündlich zu hören, wenn 
nicht beide Parteien auf die mündliche Verhandlung 
verzichten. Ändert sich die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts, beschließt das Schiedsgericht in 
seiner neuen Zusammensetzung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen, ob und inwieweit das bisherige Ver-
fahren ganz oder teilweise wiederholt werden soll. 
Jedenfalls muss den Parteien Gelegenheit gegeben 
werden, sich erneut zu äußern. Im Übrigen sind die 
Vorschriften des Zehnten Buches der Zivilprozess-
ordnung anzuwenden. 

 
13. Schlussbestimmungen 

13.1. Der Partner ist nicht berechtigt, seine ihm nach die-
sem Vertrag eingeräumten Rechte, Möglichkeiten 
und Pflichten an Dritte abzutreten und/oder Dritte ü-
ber die in diesem Vertrag geregelten werblichen und 
kommunikativen Möglichkeiten hinaus einzubezie-
hen. Der Status des Partners und die damit auf der 
Grundlage dieses Vertrages durch die BUGA Kob-
lenz 2011 GmbH eingeräumten Rechte werden nur 
dem Partner selbst, und insbesondere nicht den mit 
ihm verbundenen Unternehmen oder Organisationen, 
seinen Gesellschaftern oder seinen Vereins-
/Verbandsmitgliedern gewährt. 

13.2. Der Vertrag regelt abschließend die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien. Mündliche Abreden 
haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von den Ver-
tragsparteien schriftlich bestätigt sind. Eine Abände-
rung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls 
der Schriftform. 

13.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Der Erfüllungsort ist Koblenz, es sei denn, es ergibt 
sich aus dem Charakter des Projektbeitrages etwas 
anderes.  

Der Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, e-
benfalls Koblenz.  

13.4. Dem Partner ist bekannt, dass alle Bestandteile und 
Vereinbarungen dieses Vertrages dem Revisionsvor-
behalt des öffentlichen Auftragswesens unterliegen 
können. Er kann sich nicht auf den Wegfall der Be-
reicherung gemäß § 818 Abs. 3 BGB berufen, wenn 
wegen Beanstandungen der Revisionsabteilung des 

Landes berechtigte Rückforderungsansprüche nach 
§ 812 BGB, bestehen. 

13.5. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses 
Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, oder 
sollten sich in dem Vertrag Lücken herausstellen, so 
berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht. Die Vertragsparteien haben sich so zu 
verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird 
und alles zu unternehmen, was zur unverzüglichen 
Behebung der Teilnichtigkeit bzw. zur Ausfüllung der 
Lücken erforderlich ist. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücken soll 
eine angemessene, rechtlich zulässige Regelung gel-
ten, die dem am nächsten kommt, was die Vertrags-
parteien gewollt haben würden, wenn sie die Teil-
nichtigkeit oder Lücken bedacht hätten. Die Beteilig-
ten verpflichten sich, in einem derartigen Fall eine 
neue Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung(en) mög-
lichst nahe kommt. 

 
Erstellt: Juli 2010 
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